
Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Rapperswil-Jona 
 

 
 

 

 

COVID-19 – Standard-Schutzkonzept Phase 3  

für die Berufs- und Weiterbildungszentren (BWZ) des Kantons St.Gallen 

Weisung zum Sportunterricht am BWZ Rapperswil-Jona 

Grundlage für die Massnahmen und Regelungen im Sport ist das o. g. Standardschutzkonzept, ba-

sierend auf dem Nachtrag zu den Weisungen zum Unterricht an den kantonalen Schulen der Se-

kundarstufe II während der Covid-Epidemie, sowie die einschlägigen Weisungen des Bundesam-

tes für Gesundheit BAG. 

Am BWZ Rapperswil-Jona gelten folgende Regeln: 

1. Ab Montag, 8. März 2021 findet wieder regulärer Sportunterricht für alle Lernenden mit 

Jahrgang 2001 und jünger statt. 

2. Kontaktsportarten sind nicht erlaubt. 

3. Im gesamten Innenbereich gilt Maskenpflicht (ausser beim Duschen). 

4. Der Sportunterricht in der Halle findet mit Maske statt. 

5. Im Aussenbereich kann der Sportunterricht ohne Maske durchgeführt werden, wenn ein 

minimaler Abstand von 1.5 m gewährleistet ist. 

6. Die Sportlehrpersonen weisen den Lernenden die Garderoben zu. Mit der Einteilung wird 

sichergestellt, dass der Abstand von 1.5 m bzw. 2.25 m2 (in der Regel sogar 3 m2) pro Per-

son gewährleistet ist. 

7. Lernende ab Jahrgang 2000 und älter dürfen nur im Aussenbereich und nur in Gruppen 

von maximal 15 Personen Sport treiben. 

8. Der Zugang zu den Garderoben erfolgt über den Ost-Eingang, die Lernenden verlassen 

die Anlage über den West-Ausgang. 

9. Die Sportlehrpersonen sind für die Einhaltung der erforderlichen Schutzmassnahmen ver-

antwortlich. 

10. Auch im Sportunterricht gelten Schulordnung und Vorschriften während der Covid-Pan-

demie. 

Im Frühlingssemester 2020/21 erhalten die Lernenden eine Sport-Note. In diese Note eingerechnet 

werden die im Herbstsemester 2020/21 erbrachten Leistungen. 

Rapperswil, 3. März 2021  

BWZ Rapperswil-Jona 

Werner Roggenkemper, Rektor 

Covid-Schutzverantwortlicher  

 


